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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3444/80 DES RATES
vom 22 . Dezember 1980

zur Beibehaltung der mit den Verordnungen (EWG) Nr. 2813/79, (EWG) Nr. 2814/79,
(EWG) Nr. 2815/79 und (EWG) Nr. 2816/79 festgelegten Fischereierzeugnispreise

Es ist nicht möglich , diese Preise für das Fischwirt
schaftsjahr 1981 fristgerecht festzusetzen .

Um jegliche Unterbrechung zu vermeiden, müssen die
für 1980 geltenden Preise für einen beschränkten
Zeitraum im Fischwirtschaftsjahr 1981 beibehalten
werden, bis die Preise für dieses Wirtschaftsjahr fest
gesetzt sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 100/76 des
Rates vom 19 . Januar 1976 über die gemeinsame
Marktorganisation für Fischereierzeugnisse ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3443/ 80 (2 ), insbesondere durch Artikel 9 Absatz 4 ,
Artikel 14 Absatz 5 und Artikel 16 Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Orientierungspreise , die Interventionspreise und
der gemeinschaftliche Produktionspreis für das Fisch
wirtschaftsjahr 1980 sind in den Verordnungen
(EWG) Nr. 2813/79 (J), (EWG) Nr. 2814/79 (4),
(EWG) Nr. 2815 /79 (5 ) und (EWG) Nr. 2816/79 (6)
festgesetzt worden .

Artikel 1

Die mit den Verordnungen (EWG) Nr. 2813/79,
(EWG) Nr. 2814/79, (EWG) Nr. 2815/79 und
(EWG) Nr. 2816/79 festgesetzten Preise bleiben bis
zum Inkrafttreten der Verordnungen zur Festsetzung
der Preise für das Wirtschaftsjahr 1981 gültig.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1981 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 22 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SANTER

(') ABl . Nr. L 20 vom 28 . 1 . 1976, S. 1 .
( 2 ) Siehe Seite 13 dieses Amtsblatts .
O ABI . Nr. L 320 vom 15 . 12 . 1979, S. 1 .
O ABI . Nr. L 320 vom 15 . 12 . 1979 , S. 3 .
O ABI . Nr. L 320 vom 15 . 12 . 1979, S. 5 .
(*) ABI . Nr. L 320 vom 15 . 12 . 1979 , S. 6 .


